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Bekanntmachung 
über den Beitritt 

der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Konvention vom 23. Oktober 1969 

über die Erhaltung der lebenden Ressourcen 
des Südostatlantik

vom 23. August 1976
Es wird hierdurch bekanntgemacht, daß am 19. Juni 1974 

die Beitrittsurkunde der Regierung der Deutschen Demokrati
schen Republik zur nachstehend veröffentlichten Konvention 
über die Erhaltung der lebenden Ressourcen des Südost
atlantik vom 23. Oktober 1969 beim Generaldirektor der Ernäh- 
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio
nen hinterlegt wurde.

Bei der Übergabe der Beitrittsurkunde wurde von seiten der 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik zu Arti
kel XVII der Konvention folgende Erklärung abgegeben:

„Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
hält es für erforderlich, darauf hinzuweisen, daß der Arti
kel XVII einigen Staaten die Möglichkeit nimmt, Mitglied 
dieser Konvention zu werden.
Die Konvention regelt Fragen, die die Interessen aller Staa
ten berühren. Die Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik ist deshalb der Auffassung, daß die Konvention 
entsprechend dem Prinzip der souveränen Gleichheit der 
Staaten allen interessierten Staaten ohne jegliche Diskri
minierung zum Beitritt offenstehen muß.“
Die Konvention ist gemäß ihrem Artikel XVIII für die 

Deutsche Demokratische Republik am 19. Juli 1974 in Kraft 
getreten.

Berlin, den 23. August 1976
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Dr. K l e i n e r t  
Staatssekretär


